
Das Produkt gilt für alle Verbrauchsanlagen mit einem Netzanschluss auf Niederspannung (0.4 
kV) ausserhalb der Bauzone. Die Kosten für den Netzanschluss setzen sich zusammen aus dem  
Netzanschlussbeitrag (NAB), dem Netzkostenbeitrag (NKB) sowie den Kosten für zusätzlich bestellte  
Dienstleistungen. Die gültigen Bestimmungen für Neuanschlüsse finden Sie unter Punkt 1.  
Die Bestimmungen sowie allfällige Anschlussbeiträge für Änderungen an bestehenden Netzan-
schlüssen sind unter Punkt 2 aufgeführt.

Netzanschlussprodukt auf Nieder-
spannung ausserhalb der Bauzone

1. Neuanschluss

Erstellen einer Netzanschlussanlage 
Kunden mit einer vereinbarten Leistung < 600 kW 
werden auf Niederspannung angeschlossen.

Eigentumsverhältnisse
Der Tiefbau und das Kabelschutzrohr vom Netz- 
anschlusspunkt bis zur Abgabestelle dient die 
Anlage einem einzigen Kunden (Netzanschluss-
nehmer).

Beim Anschluss einer Kabelleitung bilden die 
Eingangsklemmen am Anschlussüberstromun-
terbrecher des Kunden die elektrische Eigen-
tumsgrenze (Abgabestelle).

Das Kabel zwischen dem Netzanschlusspunkt 
und der Abgabestelle ist im Eigentum der EWA.

Netzanschlussbeitrag (NAB)
Der NAB ist ein Beitrag des Kundenan die Erstel-
lung der Netzanschlussanlage.

Der NAB wird in Abhängigkeit des Kabelquer-
schnitts erhoben. Er setzt sich aus einer Pau-
schale für Planung und Montage sowie den zu-
sätzlichen Kosten fürs Kabel zusammen (CHF/m; 
Länge = Netzanschlusspunkt – Abgabestelle).

Netzanschlussbeitrag (in CHF)

Netzkostenbeitrag (in CHF)

Der MwSt-Satz beträgt 7.7 %. 
Bei den Preisen „inkl. MwSt.“ handelt es sich um kaufmännisch gerundete Angaben.
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Gültig ab 
Januar 2018

Kabelquerschnitt exkl. MwSt. inkl. MwSt.

25 mm2 Cu 2‘500.00 
+ Kabel (15.50 CHF/m)

2‘692.50
+ Kabel (16.10 CHF/m)

50 mm2 Cu 2‘900.00 
+ Kabel (27.35 CHF/m)

3‘123.30
+ Kabel (29.45 CHF/m)

95 mm2 Cu 3‘500.00 
+ Kabel (46.35 CHF/m)

3‘769.50
+ Kabel (49.90 CHF/m)

150 mm2 Cu 4‘500.00 
+ Kabel (75.00 CHF/m)

4‘846.50
+ Kabel (80.80 CHF/m)

240 mm2 Cu 4‘800.00 
+ Kabel (120.00 CHF/m)

5‘169.60
+ Kabel (129.25 CHF/m)

Nennstromstärke des 
Anschlussüberstromunterbrechers 

CHF/A
exkl. MwSt.

CHF/A
inkl. MwSt.

315 A 110.00 118.50

> 315 A 90.00 
zusätzliches Ampere

96.95
zusätzliches Ampere



Grafische Darstellung der Eigentumsverhältnisse

Netzkostenbeitrag (NKB)
Der NKB ist ein Beitrag des Kunden an die Erstellung des vorgela-
gerten Verteilnetzes, ungeachtet ob für den jeweiligen Anschluss ein 
Netzausbau getätigt werden muss oder nicht.

Der NKB ist ein einmaliger Beitrag, der in Abhängigkeit der Nennstrom- 
stärke des Anschlussüberstromunterbrechers (CHF/A) erhoben wird.

Zusätzliche Dienstleistungen
Der Hausanschlusskasten (HAK) kann vom Kunden bei der EWA be-
stellt werden. In Abhängigkeit vom Ort der Messstelle und dem HAK 
hat der Kunde zusätzliche Bedingungen zu erfüllen resp. einen Zu-
schlag zu entrichten vgl. Produktblatt „zusätzliche Dienstleistungen 
Netzanschluss“.

Anlagen im Eigentum des Kunden
Anlagen im Eigentum des Kunden wie die Rohranlage ab dem Netz- 
anschlusspunkt und die Kundeninstallationen werden durch den 
Kunden bezahlt.

2. Änderung an einem bestehenden Netzanschluss

Verstärkung eines Netzanschlusses
Bei Verstärkung eines Kabelanschlusses sind folgende Beiträge zu 
leisten:
Falls das Kabel ausgewechselt werden muss, wird der NAB wie für 
einen Neuanschluss in Abhängigkeit des Kabelquerschnitts erhoben. 
Falls eine Verschiebung des Netzanschlusspunktes erfolgt, so wird 
dem Kunden der NAB bis zum neuen Netzan- schlusspunkt in Rech-
nung gestellt.

Ist die vereinbarte Nennstromstärke des Anschlussüberstromun-
terbrechers nicht ausreichend, muss der Kunde eine grössere 
Nennstromstärke bestellen und einen einmaligen NKB bezahlen. Der 
NKB berechnet sich aus der Differenz zwischen der alten und neuen 
Nennstromstärke des Anschlussüberstromunterbrechers.

Örtliche Verlegung eines Netzanschlusses
Bei einer Verlegung eines Anschlusses infolge baulicher Veränderung 
auf dem Grundstück des Kunden gehen die gesamten Kosten zu Las-
ten des Verursachers.

Erneuerung eines Netzanschlusses
Die Kosten für eine Erneuerung trägt der jeweilige Eigentümer.

Wiederinbetriebnahme eines Netzanschlusses  
infolge eines Brandes oder Altbauabbruchs
Beim Wiederaufbau eines Gebäudes oder bei der Wiederinbe-
triebnahme eines Netzanschlusses wird der früher bezahlte NKB 
berücksichtigt. Voraussetzung ist, dass die Wiederinbetriebnahme 
innerhalb von fünf Jahren auf derselben Parzelle erfolgt und dass 
der Netzanschlusspunkt der gleiche bleibt. Ansonsten gilt die Wie-
derinbetriebnahme als Neuanschluss.

3. Ergänzende Bestimmungen

Es gelten die:
· Allg. Geschäftsbedingungen (AGB) der EWA Energie Wasser  
 Aarberg AG für den Netzanschluss, die Netznutzung und die  
 Lieferung elektrischer Energie
· Werkvorschriften BE / JU / SO (WV)
 www.werkvorschriften.ch

Die EWA kann die Preise unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
und regulatorischen Vorgaben einseitig festlegen. Preisanpassungen 
bedürfen keiner Kündigung des Vertrags.
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Kabel KabelKabel

Rohranlage Rohranlage

Kundeninstallation

Rohranlage

Eigentum EWA Werden von der EWA bestimmtEigentum Kunde

Verteilnetz KundenanlageNetzanschlussanlage
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ewa 
energie wasser aarberg ag
stadtplatz 28
ch-3270 aarberg

tel +41 32 391 60 30
fax +41 32 391 60 41 
info@ewaarberg.ch
www.ewaarberg.ch

Haben Sie Fragen?
Gerne helfen wir Ihnen persönlich weiter 
oder besuchen Sie unsere Webseite unter
www.ewaarberg.ch


